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Die Zahl der Studierenden aus dem Ausland an den Schweizer Hochschulen nimmt seit Jahren kontinuierlich zu 
(gemäss Bundesamt für Statistik im Studienjahr 2014/15: 42'445 Studierende aus dem Ausland - von total 
143'961 Studierenden). Auch an der Universität Basel ist der Anteil ausländischer Studierender mit 26.8% 
(Tendenz weiterhin steigend) ausserordentlich hoch. 

Das Bundesamt für Statistik hat vor einigen Jahren berechnet, dass diese Studenten aus den Ausland in der 
Schweiz pro Jahr Ausbildungskosten von über 550 Millionen Franken verursachen, wovon ein Grossteil der 
Kosten durch die Trägerkantone zu übernehmen sind (10% übernimmt der Bund). Die ausländischen 
Studierenden bezahlen dieselbe Studiengebühr pro Semester wie inländische Studierende. Aufgrund der hohen 
Anzahl der Studierenden aus dem Ausland sind also die Trägerkantone der Universität Basel dadurch 
entsprechend stark finanziell belastet. An der Universität Basel sind die Gebühren vor Kurzem zwar von 700 auf 
850 Franken angehoben worden, nichtsdestotrotz sind die oben erwähnten Kosten des Gemeinwesens an einem 
Studiengang erheblich und sollten im Sinne der finanziellen und akademischen Nachhaltigkeit künftig für 
ausländische Studierende differenziert werden. 

Andere Schweizer Universitäten, wie bspw. Fribourg, St. Gallen oder Zürich, kennen das System der 
unterschiedlichen Studiengebühren für in- und ausländische Studierende bereits heute. Dieses System der 
Differenzierung hat sich an den Universitäten bewährt und ist gerecht, da bspw. die Eltern ausländischer 
Studierender in der Regel nicht in der Schweiz steuerpflichtig sind. Eine Erhöhung erscheint daher vertretbar, 
zumal selbst führende Forschungsinstitute wie BAK Basel Studiengebühren (sogar bis zu 15'000 Franken) für 
vertretbar halten. 

Die Anzugsteller bitten den Regierungsrat daher zu prüfen und zu berichten, ob die Erhöhung der 
Studiengebühren für ausländische Studierende, nach Absprache mit dem Kanton Basel-Landschaft, (gemäss §5 
der Ordnung betreffend die Erhebung von Gebühren an der Universität Basel, Gebührenordnung) in Erwägung 
gezogen werden kann. 
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